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Nr. V. I . 663/6 . 15 K. R . A.

Bekanntmachung
betreffend Bestandserhebung und Beschlagnahme
von Kautschuk (Gummi ), Guttapercha , Balata
«nd Asbest, sowie von Halb - und Fertigsabrikaten

unter Verwendung dieser Rohstoffe.
Nachstehende Verfügung wird hiermit, zur allgemeinen

Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Ueber-
tretung — worunter auch verspätete oder unvollständige
Meldung fällt —, sowie jedes Anreizen zur Uebertretung
der erlassenen Vorschrift, soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach § 9
Zifferb*) des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer 2 **) des Bayerischen
Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. November 1912
oder nach 8 5 ***) der Bekanntmachung über Vorratser-
Hebungen vom 2. Februar 1915 bestraft wird.

8 1
Inkrasttreten der Verfügung.

a) Die Verfügung tritt am 24. Juli 1915, mitternachts
12 Uhr, in Kraft . Sie gilt gegenüber allen im 8 3 ge-
nannten Personen , Gesellschaften usw., auch wenn deren
Vorräte durch schriftliche Einzelverfügung schon früher
beschlagnahmt wurden. Insoweit werden die früheren
Einzel- Beschlagnahme- Verfügungen durch diese Bekannt¬
machung ersetzt. Dagegen bleiben für die betroffenen Fabriken
md Rohgummihändler bestehen:

1. die Anordnungen der seither zur Beschlagnahme er¬
gangenen Rundschreiben;

• 2. die über die Verwendung von Rohgummi zur An¬
fertigung bestimmter Waren erlassenen Verbote;

, 3. die Verpflichtung zur monatlichen Einreichung der
Bestands- und Verbrauchsmeldung über Rohgummi
usw. bei der Kriegs-Rohstoff-Abteilung Berlin SW 48,
Verl. Hedemannstr. 10, auf besonderem Formular.

Für die Meldepflicht und die Beschlagnahme ist der am
^ Juli 1915 (Meldetag), mitternachts 12 Uhr, bestehende
totsächliche Zustand maßgebend.

b) Für die im § 3 Absatz c bezeichneten Gegenstände
toten Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit dem Empfang
"der der Einlagerung der Waren in Kraft.

c) Beschlagnahmt und meldepflichtig sind auch die nach
24. Juli 1915 etwa hinzukommenden Vorräte ; bei den

durch§ 5 betroffenen Personen , Gesellschaften usw. jedoch
tot, wenn damit die zulässigen Mindestmengenüberschritten
werden.

d) Falls die im ß 5 aufgeführten Mindestmengen am
^ Juli 1915 nicht erreicht sind, treten Meldepflicht und

chtognahme für die gesamten Bestände an dem Tage in
■ft, an welchem diese Mindestvorräte überschritten werden.

e) Verringern sich die Bestände eines von der Verfügung
^tostenen nachträglich unter die angegebenen Mindestmengen,
" behält die Verfügung trotzdem für diesen ihre Gültigkeit.
M. " 8 2

<fon der Verfügung betroffene Gegenstände.
a) Meldepflichtig und beschlagnahmt sind vom fest-
ton Meldetag ab bis auf weiteres sämtliche Vorräte

( nachstehend aufgeführten Klaffen in rohem, halbfertigem
' fertigem Zustand (einerlei, ob Vorräte einer, mehrerer
s sämtlicher Klassen vorhanden sind), mit Ausnahme der
* 5 genannten Mindestmengen

in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder
ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während

Jäjjjto bom Militärbefehlshaber im Interesse der öffentlichen
U stoffenes Verbot Übertritt,  oder zu solcher

"ung auffordert oder anreizt , soll, wenn die bestehenden
höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis

I Jahre  bestraft werden.
l1.’ 11 eincnt  in Kriegszustand erklärten Orte oder Be-

Bk/f "ei der Verhängung des Kriegszustandes oder während
WlGin bi?n bem zuständigen obersten Militärbefehlshaber zur
ftitt ^er  öffentlichen Sicherheit erlassene Vorschrift über-
JS$t j)j 0l r jut Uebertretung auffordert oder anreizt , wird, wenn

Gesetze eine schwerere Strafe audrohen, mit Gefäng ni
■l ' l 1" 1" Jahre bestraft.
Mr Sb«* ,r vorsätzlich die Auskunf  t, zu der er auf Grund
fit, nun9 verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er-
» 8abwissentlich unrichtige oder unvollständige

? macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo-
ch mit Geldstrafe bis zuzehntausendMark
dl ""m,können  Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil

lSss,/"  Staate verfallen erklärt werden . Wer
ichikt? Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verordnung

. r st, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder  unrichtige
Rt ». ? ° i l ständige Angaben macht , wird  m i t

°bis zu dreitausend Mark oder im Unver-
^ mit Gefängnis bis zu sechs Monaten <

soweit diese nicht schon nach
der Verfügung B.1.622/4.15.
K. R. A.betr „Vorratserhe¬
bung u. Beschlagnahme von
Gummibereifung für Kraft¬
fahrzeuge" gemeldet sind.

I . Rohkautschuk « sw.
(roh und gereinigt ; getrennt anzugeben).

Klasse 1 Parasorten und First latex.
„ 2 Mittlere Kautschuksorten.
„ 3 Geringe Kautschuksorten, wie Flake, Djambi,

Pakembang u. dergl.
„ 4 Guttapercha.
„ 5 Balata.
„ 6 Mischungen, unvulkanisierteAbfälle und Reparatur¬

platte ĝetrennt anzugeben).
II . Lösungen.

„ 7 Kautschuklösungen aus 1 bis 3.
b) Nur meldepflichtig sind vom festgesetzten Meldetag

an bis auf weiteres sämtliche Vorräte der nachstehend auf¬
geführten Klassen in rohem, halbfertigem und fertigem Zu¬
stand (einerlei, ob Vorräte einer, mehrerer oder sämtlicher
Klassen vorhanden sind), mit Ausnahme der im § 5 ge¬
nannten Mindestmengen.

III. Zahngummi.
Klasse 8 Fertige Zahngummi und Cofferdam.

IV . Altgnmmiabfälle.
„ 9 Alte Autoreifen mit

Nieten und ohne solche,
„ 10 Alte Vollreifen mit

Stahlband,
„ 11 Alte Vollreifen ohne

Stahlband,
„ 12 Luftschläuche, dunkel,

schwimmend,
„ 13 Luftschläuche, rot,
„ 14 Luftschläuche, dunkel, nichtschwimmend,
„ 15 Fahrraddecken, auch abgezogen,
„ 16 Gummiabfälle, schwimmend,
„ 17 Patentgummiabfälle , vulkanisiert,
„ 18 Gummischuhabfälle,
„ 19 Andere Gummiabfälle ohne Einlagen,
„ 20 Gummiabfälle, unsortiert.

V . Regeuerate.
„ 21 Im Lösungsverfahren hergestellte Regenerate.
„ 22 Im Säurekaliverfahren hergestellte Regenerate.
„ 23 In anderer Weise präparierte Abfälle.

VI . Gummierte Stoffe,
Gewebe und Kleidungsstücke.

„ 24 Gummierte Mäntelstoffe,
„ 25 Herren-Gummimäntel und -Gummiumhänge,
„ 26 Gummierte Gewebe für Autodecken.
„ 27 Gummierte Gewebe für Fahrraddecken,
„ 28 Gummierte Gewebe für technische Artikel,
„ 29 Ballonstoffe und Flugzeugstoffe, gummiert,

VII . Fahrrad- und Aeroplangummi.
Fahrraddecken (montiert und unmontiert) :
Klasse 30 a) mit Garantie,

„ 31 b) ohne Garantie.
Fahrradschläuche (montiert und unmontiert ) :
Klasse 32 a) mit Garantie,

„ 33 b) ohne Garantie.
„ 3 4 Aeroplanraddecken,
„ 35 Aeroplanradschläuche.

VIII . Chirurgische und andere Waren,

nur von Gnmmiwarenfabriken , -Verkaufsgeschäften,
-Händlern und Bandagisten auf einer Liste
einzeln anzugeben:

Hupenbälle,
alle Arten Luft- und Wafferkissen,
Wärmeflaschen, Wärmekompreffen,
Eisbeutel,

36 Röntgenhaadschuhe und -platten,
Operationsschuhe und Operationshandschuhe,
Gummihandschuhe für technischeu.elektrotechnische Zwecke,
Fingerlinge,
Verbandstoffe und Hospitaltuch (Bettunterlagen usw ),
Präservativs aus Kautschuk,
Drainage -, Komplessions- und Jrrigatorschläuche,
Masken aller Art mit Gummipolsterung,
Gummisauger.

IX . Asbeste.
Klasse 37 Kanadische, russische und südafrikanische Asbeste.

„ 38 Spinn - und Pappenfaser.
„ 39 Asbestmehl oder -pulver.

X . Asbestfabrikate.
„ 40 Asbestfäden und -garue.
„ 41 Asbestgewebe.

Asbestpackungen:

j Klasse 42 trocken,
„ 43 gefettet.

44 Asbestartikel mit Gummi- und Messingeinlagen.
Asbestpappen:

„ 45 chemisch rein,
„ 46 handelsrein.
„ 47 Asbest-Jsolierschnüre.
„ 48 Kieselgur-Jsolierschnüre.
„ 49 Schiefer-Asbestplatten.

8 3
Don der Verfügung betroffene Personen,

Gesellschaften «sw.
Von dieser Verfügung betroffen werden:

a) alle gewerblichen Unternehmer, Gesellschaften und
Firmen, ferner Kommunen, öffentlich-rechtliche Körper¬
schaften und Verbände und fiskalische Unternehmungen
(mit Ausnahme der marinesiskalischen Unternehmungen),
in deren Betrieben die im § 2 aufgeführten Gegen¬
stände erzeugt oder verarbeitet werden oder lagern,
soweit die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam oder
bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;

b) alle Personen und Firmen, die solche Gegenstände aus
Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbs
wegen oder für andere in Gewahrsam haben, soweit
die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam oder bei
ihnen unter Zollaufsicht befinden;

c)  Personen , welche zur Wiederveräußerung oder Verar¬
beitung durch sie oder andere bestimmte Gegenstände
der im 8 2 aufgeführten Art in Gewahrsam genommen
haben, auch wenn sie im übrigen kein Handelsgewerbe
betreiben;

6) alle Empfänger (in dem unter a bis c bezeichneten
Umfang) solcher Gegenstände nach Empfang derselben,
falls die Gegenstände sich am Meldetage auf dem

- Versand befanden und nicht bei einem der unter a
bis c aufgeführten Unternehmer, Personen usw.. in
Gewahrsam oder unter Zollaufsicht gehalten werden.

Vorräte , die in fremden Speichern , Lagerräumen und
änderest Aufbewahrungsräumen lagern , sind, falls der Ver¬
fügungsberechtigte seine Vorräte nicht unter eigenem Ver¬
schluß hält , von den Inhabern der betreffenden Aufbewah¬
rungsräume zu melden und gelten bei diesen als beschlagnahmt.

Zweigstellen (Zweigfabriken, Filialen , Zweigbureaus u.
dgl.) sind jede für sich zur Meldung und zur Durchführung
der Beschlagnahmebestimmungenverpflichtet. -

8 4
Umfang der Meldung.

Die Meldepflicht umfaßt außer den Angaben über
Vorratsmengen noch die Beantwortung folgender Fragen:

a) wem die fremden Vorräte gehören, welche sich im
Gewahrsam des Auskunftspflichtigen befinden;

b) ob, und gegebenenfalls durch welche Stelle bereits
von anderer Seite eine Beschlagnahme der Vorräte
erfolgt ist.

8 5
Ausnahmen.

Ausgenommen von dieser Verfügung sind solche im 8 3
gekennzeichneten Personen, Gesellschaften usw., deren Vorräte
einschließlichder Vorräte ihrer Zweigstellen am 24. Juli
1915 gleich oder geringer waren als die nachstehend ge¬
nannten Mengen:
Klasse 1—5 je 1 kg.

„ 6 - 7 je 10 kg.
„ 8 5 kg.
„ 9 - 20  100 kg . gemischt oder je 50 kg . (einzeln).
„ 21—23 je 50 kg.
„ 24—29 je 10 kg,
„ 30—35 je 6 Stück.
„ 37 - 49 je 50 kg.

Anmerkung:  Von Klasse 30 sind sämtliche  Vorräte
auf Meldeschein3 zu melden.

8 6
Beschlagnahmebestimmungen.

Die Verwendung der beschlagnahmten Bestände wird
in folgender Weise geregelt:

a)  Die beschlagnahmten Vorräte verbleiben in den
Lagerräumen und sind tunlichst gesondert aufzube¬
wahren. Es ist ein Lagerbuch einzurichten, aus welchem
jede Aenderung der Vorratsmengen und ihre Ver¬
wendung ersichtlich sein muß ; ferner ist Polizei - und
Militärbehörden jederzeit die Prüfung der Läger und
des Lagerbuchs sowie die Besichtigung des Betriebs
zu gestatten.

Die lediglich von der Bestandsmeldung getrof¬
fenen Rohwaren und Fabrikate bleiben dem freien
Verkehr überlassen, doch gilt auch für sie die Be¬
stimmung betreffend Lagerbuch und behördliche Prüfung.

b) Aus den beschlagnahmten Vorräten dürfen nur die-
jenigen Mengen entnommen werden, welche durch die
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen



Kriegsministeriums , Sektion V . 1. Berlin 8W 48,
für den jeweiligen Auftrag bewilligt wurden.

Ueber die Ausführung dieser Bestimmung ist m
Zwischen an die Betriebe , die schon vorher der B -
schlagnahme unterworfen waren , eine Verfügung er¬
gangen . Alle neu hinzukommenden Einzelunternehmen
und Betriebe haben diese Verfügung bei der Kr g -
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-
Ministeriums , Berlin SW 4«. umgehend emzuford^ n.

Aufträge , die nur unter Verwendung von Re
generalen ausgeführt werden, werden durch diese
Bestimmungen nicht getroffen.

8 7
Meldebestimmungen.

Die Meldung hat unter Benutzung der amtlichen Mel-
ru eriolaen für die Vordrucke in den Postanstalten

1 und 2 ? Klasse Erhältlich sind ; die Bestände sind «ach den
vorgedruckten Klassen getrennt anzugeben . inden .emgen
Bällen in welchen genaue Werte nicht ermittelt werden
können, sind Schätzungswerte einzutragen . Für die Gegen-
t7nde 'der Klasse k ist Meldeschein 3 zu benutzen^

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf
Meldung nicht enthalten.

Die Meldezettel sind an d,e Kautschuk-
der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministerimns . Berlins 9, Potsdamer Sraße 10/ll.
vorschriftsmäßig ausgefüllt bis zum 31 . Juli 1915 emju

An diese Stelle sind auch alle Anstagen zu richten,
welche die vorliegende Verfügung betreffen. <

Die Bestände sind in gleicher Weise am 1. Stöber
1915  dann fortlaufend am 1. -jedes zweitfolgenden Monats
il Dezember 1. Februar usw.) an die Kautschulmeldestelle
aufzugeben unter Einhaltung der Einreichungsfrist bis zum
IO. des betreffenden Monats

Frankfurt (Main), 25. Juli 1915.
DerMgend« Behörde.

Stellvertr . Generalkommando
18 . Armeekorps.

Der Herr Gouverneur hat für den Befehlsbereich der
Festung Mainz die gleiche Anordnung erlaßen . _

Die Tfonzo-Scblacbt '
am Sltflemoaü iwilchen JiaNen und Dft-rre,̂ d° m

di- Jialimerbis übt b-I-bi

£m W det »um Teil bi-

Damals entstand rn naheliegendem Anklang an Gras
Platens herrliches »Grab im Busento der Vierzeiler:

.Nächtlich am Jsonzo lispeln
Vor Gradiska dumpfe Lieder.
Aus dett Waffern schallt es Antwort
Und in Wirbeln klingt es wider —

Jenen drei Jsonzo -Schlachten ist inzwischen aber die
vierte gefolgt . Und die ist ernsthaft Dw wachst sich
immer mehr aus zu einer großen und bedeutenden

^ Ob ' es ^stchtiĝ ist, daß der Besuch des Grafen Porro.
des Unterchefs des italienischen Generalstabes , m Paris
und bei Joffre und French im Felde diesen Entschluß zu
einer wirklich ernsthaften Kriegführung heroorgerufenoder
gefördert hat? Hat England als Geldzahler das gefordert?
Oder lag diese Entwicklung von vornherein in den
Plänen Cadornas , der sich durch seme Angriffe
an der Alpenfront nur sichern wollte gegen
einen Vorstoß der Österreicher, und der nun . seitdem er
sich hier in Flanke und Rücken geschützt glaubt , vollen
Ernst macht mit dem Vorstoß ins Küstenland , wo die
Türme Triests im Wasserdampf an sonnenhellen Tagen von
fern schimmern, denen der kleine italienische König von
linem Kirchturm in den Bergen bei Monfalwne aus
auch schon seinen resignierten Grub auS der Ferne ge-

9t . « wird Witt einmal beantoottet Eben.
Vorläufig sehen wir die schwere Schlacht im Gange.
Wie in Berlin bereits bekanntgegeben werden durfte,
kommandiert an der Jsonzo -Front auf dsterrelchischerSeit
jetzt der General v. Boroevic , der bis dahin m
Galizien , zwischen dem H^ re Mackensens u ^
deutschen Beskiden -Korps des Generals .
kommandiert hatte. Ein ausgezeichneter Seerfuhr»
Schon stühzeftig hatte er in den hin- und h«
wogenden Kämpfen in Lemberg das Wort aus
aesvrochen. das die Situation von damals mmW
klärte und inzwischen durch die «roßen und unaufh -̂
samen Sieg - seit dem 2. Mm 4915  wahr gemacht worden
ist: „Es kommt darauf an. die russische verzähl Mm h
im Vernichtungskriege zu verfeinern . von 5 auf 3, con
auf 2, von 2 auf 1 - dann folgt unser wirklicher Angrm
und die Entscheidungsschlacht.' ~ .

So ist er gekommen. Und ein Ebenbi d dieser Ent¬
wicklung scheint der Kampf °n den Jsonzo -Mern werden
zu wollen . Schon heißt es . daß General Cadorna letzt
dort „mit derselben rücksichtsloser- Opferung von Mengen
material ' angreife wie einst die Russen an den Karpath
wällen . Die überlegene Leitung des Feldzugs im deutsch-
österreichischenLager hat für allesVorsorgegetEn U
die Kampfwut der Älpler , der Ungarn , der Dalmatmer

! und Kroaten tut ein übriges . Selbst be» Nacht M t
i im Scheinwerferlicht das wütendste Handgemenge . In
' blutiger Blüte steht die Jsonzo -Schlacht . „

zurückgedrückt. Vor Jwangorod schob«! sich unsere
Truppen näher an die Weststont der Festung he^
— Zwischen Weichsel und Bug dauert der Kamps
hartnäckig an. In der Gegend von gofai
wurden russische Angriffe gegen die Brückenkopf,
stellungen abgewiesen . Ein thüringisches Regiment
zeichnet« sich dabei besonders aus . — Den deutschen
und österreichisch-ungarischen Truppen der Armee
des Generalobersten v. Woyrsch und der Armer
des Generalfeldmarschalls v. Mackensen fielen le»t dera
14  Juli etwa 50 0V« Gefangene in die Hände.
Die genaue Zahl sowie die Höhe der Materialbeute
lassen sich noch nicht übersehen.

Oberst - Heeresleitung . Amtlich durch da » W.L.B.
Rozalin liegt 17 Kilometer nordnordostlich Szadvw.

Der Kriegsbericht vom Sonntag.
Dünkirchen beschoffen. - Der Narew aus der ganze,

Front überschritten.

TU Großes Hauptquartier . 25 . Juli . (WTV.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Am Ostrandeder Argonnen  sprengten wir
ein Blockhaus des Feindes . ^ _ . . . . _ , t

Bei Leunois südlich von Ban -de-Sapr setzten sich d»
Franzosen in einem kleinen Teil unserer vordersten
Gräben fest. , , ,

Die Fe st un g Dünkirchen  wurde mit mehreren
Bomben  belegt . x

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Sei bet Armee bes Generals v . B e 1o w finden

Kämpfe mit Nachhuten des Gegners statt. Gestern wurden
weitere 6000 Gefangene ei  n g êbr  ach t.

Bei Vorstößen an der I e f i a Mich Kowno und
in der Gegend D embowo,  zehn Kilometer nordöstlich
Suwalki , wurden russische Gräben e r o b e r t.

Der Narew ist auf der ganzen Front  von südlich
Ostrolenka bis Pultusk überschritten.  Südöstlich
von Pultusk nähern sich unsere Truppen dem Bug.
Südwestlich dieser Festung wurde trotz zähen Wider-
standes des Feindes die Linie Nasielsk - Gzowo

Westlich von Blonie  wurden mehrere Stellungen
des Gegners genommen und südlich von Warschau die
Orte Ustanow, Lbiska, und Jazgarzew erstürmt. JS

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Die Lage bei den deutschen Truppen ist unverändert

Oberste Heeresleitung.

(Bereits durch Anschlag veröffentlicht). J
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LiÄLs/Hätten di- Italiener ^der. Schneid gehabt,
der den Tiroler Landsturm, die steirischen und dalmat m
scheu Landwehren beseelt, und dazu den Zorn aller öfter (
reichischen und ungarischen Truppen »der den Vrrt  d ^
treulosen Ren-Römer - stcherl Ä. st- fo  |
dringen müssen in das doch ^ eiß begebrte^ un ^ ^
grenzenlos geliebte Trentmo . Statt ff » ürntens -
dringen überall an den Grenzen Tirols und Kamt s j
sehr schnell zum Stillstand gekommen ; sie daben M mtt
zwecklosen Beschießungen und menschlich unschönen ö
trümmerungen aller möglichen Hochiochhu ten binter den
Pässen und auf den hohen Bergkammen begnügt . An vre
Stellen sind die Österreicher sogar ihrerseits vor
gedrungen über die italienische Grenze und haben box\
Stellungen bezogen, die für die Zwecke ihrer militärischen

^ ^ Die" Stad ? Al ? haben die Italiener besetzt- Daraus
machten sie eine große Heldentat , würdig der ruhmreichen
Väter und Großväter , die bekanntlich mich auf allen
Schlachtfeldern Europas und Afrikas - b-^ egt worden
sind. Der Vorstoß gegen die Firnwelt der Dolomiten
und gegen das strategisch und eisenbahnpolttisch wichtige
Pustertal hin ist verunglückt. Mr,g b^ btalsoallemwas
die Italiener bisher etwa an den Ufern der Jlonzo

°' " aÜs ° »W haben d>- vsi -rreicher de» Ualienen , te-
iannilich den Hachen Sr -n, !Ir!« ^
das ganze westliche Jsonzo -Uferaus strEgi chen Grunden
überlassen. Auf den Rändern des Hochplateaus an de
östlichen User, bei Monfalcone und bei G °rz. vor allem
auf dem am südlichsten gelegenen , weniger ^ hohen und
darum den italienischen Angriffen am schärfsten ausgesetzten
vielgenannten Plateau von Doberdo haben ste sich em
aenistet. Von hier haben sie die Hauptangriffe der ^ ta
liener , direkt aus der Front heraus , auszuhalten : und von
hier aus würden sie ia auch jeden Versuch der Italiener,
sich noch weiter südlich, in der Nähe der Adina -Kuste gegen
Triest hin vorzubewegen , gefährlichi flankieren . .

Dreimal hatte bis vor kurzem der General
Cadorna , dem man bekanntlich für seine Wetterberich e
an der Stelle von ernsthaften Kriegsberichten zu lener
Zeit schon statt eines Ehrensabels « nen . Ehrenlaub
frösch' batte überreichen wollen , seine Truppen gegen die
österreichische Jsonzo -Front anlaufen laffen . Iber immer
vergeblich. Und vor allem nie recht nachhaltig . Der erste An
sturm der italienischen Kerntruppen (Bersaglien und Alpim)
war meistens kräftig und achtungswert . Iber wenn dann
das Blut in Strömen floß und nur wenige b,s vor me
Schützengräben des Feindes , niederstnkend gelangten,
dann blieb die Zähigkeit der rastlos wieder yolten Sturme
aus . Zwar erschollen anfeuernd und lebhaft wie
Maschinengewehrfeuer die Rufe „Avanti . - Corragw.
„Vittoria ' aus den Reihen der Stürmenden , die vor dem
Schlossenhagel der feindlichen Geschosse, wie Red
Hühner, in die Ackerfurchen geduckt, am Boden lagen.
Aber das Wiederaufspringen und der neue An
sturm blieben aus . Oft genug brachen dann M*
österreichischen Landwehren aus ihren Schützengräben zum
Gegenangriff vor . Und wenn da die zuruckslutenven
Italiener gar wieder den Fluß flüchtend passieren muß n,
dann begann die schwere Artillerie der Österreicher wahrend
des Brückenübergangs ihre Weriiichtungsarbelt . Hundert
von Leichen der Gefallenen trieben alsbaldflububwarts
Die Wellen des Jsonzo färbten stck> vom Blute

Auf dem westlichen Kriegsschauplatz baden^ die Fran¬
zosen̂ZweiterschwereVerluste
Kämpfen bei Münster . Im Osten schreiten uns ^ ^
in einem Siegeslauf sondergleichen von Erft -lg zu O .
Das Schicksal der Russen steht vor der Erfüllung.

Unser tziegesrug im Osten.
Die russische * Armee zersprengt . — Di - Narew-
festungen Rozan und Pultusk erstürmt . Sei ^
14. Juli bei unseren Armeen 119750 Gefangene.

Gewaltige Siegesbeute.
Großes Hauptquartier, 24. Juli.

Westlicher Kriegsschauplatz. , . .
Bei Souchez wiederholten die Franzosen °uch heute

Nacht ihre erfolglosen Handgranatenangrck -^ - ■
gestern gemeldeten Sprengungen i« der Champagu ^ Y
der Feind nach sicheren Feststellungen -« Stellung
erlitten . Sein - Versuche, unS der gewonnenenStMung
zu vertreiben , scheiterten. - - Südlich uon Lemtt ^
unsere Vorposten abermals feindliche Vors ß
im Bericht der französisch-n HeereSleitung vom ^ Jutt
11 Uhr abends erwähnte , über die - 5 Mann
starke deutsche Aufflärungsabt . ilung bestand «us S Mann
die das feindliche Hindernis durchschnitten batten m
sich unter Verlust eineS Mannes »uruckzogen. - In der
Gegend von Münster fanden Kampfe von ge
ringerer Heftigkeit statt. Rach den Gefechten der l-tzten
Tage sind dort vor unserer Front etwa geraucne
Franzosen liegengeblieben.

Östlicher Kriegsschauplatz. R. nt» fiel
Die Armee des Generals v B -iow siegte b

Schaulen (Szawle ) über dre ^ Znf 'olgun«

Operation , dem 14. Juli auf
«7 000 Gefangene,
25 Geschütze,

-ablreiche Bagagen « nd sonstiges Kriegsgerat
anaewackisen. Am Narew wurden die Festungen Rozan
und Pultusk in zähem unwiderstehlichen Ansturm von
der Armee des G -nerals v. Gallwitz erobert und der— Lk?L5rh» k̂ KTÄ
lichm Mer Weit « nördlich und südlich dringen unsere

£t# 3 “ dm ^ Kä? pftEzw °ischen Riemen und Weichsel
wurden seit dem 14. Juli

41 000 Gefangene.
14 Geschütze,
«0 Maschinengewehre . „ „ ,, ' . . ,

genommen Was in Rozan und Pultusk an Kriegs-
’Äi » * M no » mit übetiekn . -

Warschau fielen bei kleineren Gefechten der letzten
Taae 1750 Gefangene und » Maschinengewehre in
unsere Hand. — Nördlich der Pilica -Mündung erreichten
deutsche Truppen die Weichsel.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Von der Pilica -Mündung bis Kozienice (nordwest¬

lich von Jwangorod ) ist der Feind über die Weichsel

Umenk-s Untvorwoi«.
- Weitete Betiandinnnen » « ^ e' » '^ .

Der bbittSe und!ome«eSon6tt bi" ®"»* “so?sspÄ ss
SÄ isTS
Umstände an. die sich ergeben der Anw'n^ »
neuen Kampfmittels, wie es die Unter'-evo» 'nw

Es wird zugegeben, daß die verande
des Unterseekrteges ^ den blsherigeu^ wsi>
zwischm den Staaten noch nicht tt̂ RechtE »« ^

Setfolgnn! bleleS Siele« mttun» »nlammm.nartg
Es stellte sich aber auf den Slandvunktz d̂ ^
der Kriegfnhrenden ist. ihre UMerneh« « 9*
den Rechten der Neutrale « in « nNa«, ,
nicht aber Pflicht der N-utra «n. ihre a^ Grun̂ ^
bestrittener Vereinbarungm feststehenden Recht
Kriegführung zu modeln. a^ rLnkte L»

LWdm^aS ÄI«V%JS
^S& JSSLjbSA*  «

Keiler
zwisch
erklär
derE
3Ärz
derG
vollen
Aurn
dahini

U
dieW

Leben den Ozean passieren ronn -m ^ ^ m
ferner umfangreiche lUtzlstlsche Iusemandeneg ^ B
Schadenersatz für verlorengegangene MensÄen ^
kommt zu dem Schluffe , daß Amerika es
sätzlich unfreundliche Handlung ansehen wu , gerseil»
die deutsche Seekriegführung em neues SÄM ^  |
werden und dadurch das Leben amerikanisch Jj

amerikanische Note bedeute den Abschluß der ^
lungen, hat sich, wie , man siehh oll» unwao ^ E I
gestellt. Wann und wie die deutsche Regi -rmG jebenfo^mivS irtEft RA aeaenwärti « nicht uper)eqen> i .. n ■

.59

Kriegführung so durchzuführen wissen. ^
unsere eigene Sache ebenso vermieden « uterä!̂
uns nie gewollte Beeinttächtigung neutraler

Wetter- « - » sichten ,ch <«!
für mehrere Tage im Voraus . — Auf Grund

des ReichSwetterd,enste»-
28 . Juli : Schön , warm.
29 . Juli : Heiter , warm , später Gewitter.
30 . Juli : Wolkig, teils heiter , Gewitterregen.
91  Juli : Meist heiter , warm Gewitterregen.

Verantwortlich : Adam E t i n n e. Oestri^
MvM — ■

Tapete* - ® ®^
nn„, hnenndars billlaen Preisen! j,^

zu ganz besonders billigen Pre'8en‘, aI,,, ftbl '̂ rf
Taneten Borden und Restpartien beliebiger j
bessereu Qualitäten . Linkrusta.ImitationenM gi
und Korridor-Tapeten. Buntglas• Papbere, TDre»waschbare Bohneroaase.

Tap » ten - Kl « i « t » p worr * *'» -Tap » ten . KI « i » tt » P * orr * i,9 'uMi

Joseph Thuquet Nachfolger,
Höfchen Nr 2, Oömläden.
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